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Die

Erläuterungen und Ausführungsbeſtimmungen
zu der Azetylenverordnung und ihren Anlagen

J. Teil : Zuſammenſtellung des wichtigſten Inhalts
der Azetylenverordnung unter beſonderer Berück⸗
ſichtigung ihrer Abweichungen von der bisherigen
Verordnung aus dem Jahre 19143

II . Teil : Erläuterungen und Ausführungsbeſtim⸗
mungen zu einzelnen Beſtimmungen der Azetylen⸗
verordnung und ihren Anlagen ,

ſowie die

Regeln für die Ausführung von Azetylengas⸗
leitungen ( nach den Vorſchriften des Deutſchen Vereins
von Gas⸗ und Waſſerfachmännern )

ſind im Geſ . ⸗ u. VOBl . 1924 Seite 108 bis 113 und 113
bis 114 abgedruckt .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 22 . Oktober 1914 , den Verkehr mit ver⸗

flüſſigten und verdichteten Gaſen betr .
In der Faſſung der Verordnungen des Arbeitsminiſteriums vom

17. Mai 1921 und 7. Auguſt 1922 .

( Geſ⸗ u. VOBl . 1914 S. 427 , 1921 S. 129, 1922 S. 649. )

Auf Grund des § 108 Ziffer 59) des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches , des §S 368 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches und
des § 29 des Verwaltungsgebührengeſetzes ?) wird über den
Verkehr mit verflüſſigten und verdichteten Gaſen verordnet ,
was folgt :

Geltungsbereich der Verordnung .
§ 1. Dieſe Verordnung erſtreckt ſich auf den Verkehr

mit allen verflüſſigten und verdichteten Gaſen in geſchloſſenen
Behältern . Soweit ſolche Gaſe als Sprengſtoffe anzuſehen

) Jetzt : § 108 Ziffer 2 (ſ. Seite 547) .
) Jetzt : § 25 des Verwckebckeſ . ( Geſ . ⸗ u. VOBl . 1923 S. 288).
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ſind (3. B. verflüſſigtes Azetylen ) , ſind ſie daneben den be⸗

ſonderen Beſtimmungen über den Verkehr mit Sprengſtoffen
unterworfen .

Auf kleine Mengen verflüſſigter oder verdichteter Gaſe
bis zu 100 Kubikzentimeter einſchließlich finden die Beſtim⸗
mungen dieſer Verordnung bei ſachgemäßer Verpackung
keine Anwendung .

Zuläſſiger Bauſtoff der Behälter für verflüſſigte
und verdichtete Gaſe .

§ 2. Verflüſſigte oder verdichtete Gaſe müſſen in der

Regel in Behältern aus Schweißeiſen , Flußeiſen ( Flußſtahl )
oder Formflußeiſen ( Stahlformguß oder Gußſtahl ) befördert
und aufbewahrt werden .

Abweichend hiervon dürfen kupferne Behälter ver⸗
wendet werden für die verflüſſigten Gaſe : Chlorkohlenoxyd ,
Chlormethyl , Chloräthyl , Methyläther und ſchweflige Säure ,
ferner für alle verdichteten Gaſe , deren Druck 20 Atmoſphären
nicht überſteigt , mit Ausnahme des Azetylens .

Anforderungen an die Beſchaffenheit des Bau —
ſtoffs und an die Wandſtärke der Behälter .

8 3. Jeder neue , für verflüſſigte oder verdichtete Gaſe
beſtimmte geſchloſſene Behälter iſt , bevor er in den Verkehr
gebracht werden darf , von einem Sachverſtändigen ( § 12)
auf die Beſchaffenheit ſeines Bauſtoffs und auf ſeine Wand⸗
ſtärke nach folgenden Beſtimmungen zu prüfen :

a) Genietete oder geſchweißte eiſerne Behälter :
Für genietete oder geſchweißte neue eiſerne Behälter

darf nur Flußeiſen , welches im ausgeglühten Zuſtande die
Feſtigkeit von 34 bis 41 kg / amm bei mindeſtens 25 %
Dehnung in beiden Faſerrichtungen , oder Schweißeiſen , wel⸗
ches im ausgeglühten Zuſtande die Feſtigkeit von mindeſtens
33 kg qmm in der Querfaſer bei 12 / Dehnung und 35
kg / aqmm in der Langfaſer bei 15 % Dehnung gezeigt hat ,
verwendet werden . Die Ermittelung der Feſtigkeit und Deh⸗
nung erfolgt an Probeſtreifen von 200 mm Zerreißlänge .
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Die Wandſtärken neuer genieteter oder geſchweißtereiſerner Behälter müſſen ſo bemeſſen werden , daß die

ſchwächſte Stelle von Behältern für verflüſſigte Gaſe beim
höchſten Arbeitsdruck ( § 7) nicht höher als mit / , für ver⸗
dichtete Gaſe beim Probedruck nicht höher als mit / ihrerBruchfeſtigkeit beanſprucht wird . Wandungen unter 3 mm
ſind nicht zuläſſig . Schweißungen dürfen nur überlappt und
im Feuer ausgeführt werden .

Die Ermittelung der Wandſtärke , Feſtigkeit und Deh⸗
nung erfolgt an Proben aus den fertigen Behältern . Aus jeeiner Gruppe von 200 oder weniger zur Abnahme geſtellten
Behältern iſt von den Sachverſtändigen ( § 12) ein Behälterfür die Prüfungen auszuwählen . An Stelle der Prüfungfertiger Behälter können mit Ermächtigung des Miniſteriums
des Innern Blechprüfungsbeſcheinigungenamtlich anerkann⸗
ter Sachverſtändiger als Ausweis für die Feſtigkeit und Deh⸗
nung ſowie für die Wandſtärken anerkannt werden .

b) Nahtloſe eiſerne Behälter :
Für „ Flaſchen “ (nahtloſe eiferne Behälter von höchſtens21 em innerem Durchmeſſer und höchſtens 2 m Länge ) darf

Bauſtoff von höherer Feſtigkeit als 41 kg / ſmm verwendet
werden . Bauſtoff , deſſen Streckgrenze höher als 45 kg / amm
oder deſſen Dehnung in einer der Faſerrichtungen geringer
als 12 mm bei 100 mm Zerreißlänge liegt , iſt jedoch nicht zu⸗
läſſig . Als Streckgrenze gilt diejenige Spannung , welche an
der Maſchine durch Beobachtung klar erkannt wird , im
3weifelsfall diejenige Spannung , welche eine bleibende Län⸗
genänderung des Probeſtreifens über 0,o02 der urſprünglichen
Meßlänge hervorruft .

Die Wandſtärken neuer Flaſchen dieſer Art müſſen ſo
bemeſſen werden , daß ihre ſchwächſte Stelle bei dem Probe⸗
druck (§S 7) nicht über 30 kg / ſmm beanſprucht wird . Außer⸗
dem muß die aus der ſchwächſten Stelle der Wandungen und
dem Probedruck zu berechnende Beanſpruchung mindeſtens
um ein Drittel unter der Spannung an der Streckgrenze liegen .
Die Wandſtärken von Flaſchen für Azetylen oder Azetylen⸗
löſungen ſind ſo zu bemeſſen , daß ihre ſchwächſte Stelle beim
Probedruck ( § 7) nicht über 8 kg / amm beanſprucht wird .
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Vorſtehende Beſtimmungen können auf nahtloſe eiſerne
Behälter mit größeren Abmeſſungen ( jedoch höchſtens bis

40 em innerem Durchmeſſer ) angewendet werden , wenn dieſe
auf Fahrzeugen befördert und mit ihnen auch während der

Füllung und Entleerung feſt verbunden bleiben . Auf naht⸗
loſe eiſerne Behälter über 21 em innerem Durchmeſſer , die

nicht in dieſer Weiſe befördert werden , ſowie auf nahtloſe
eiſerne Behälter über 40 em innerem Durchmeſſer finden die

Bauſtoff⸗ und Feſtigkeitsvorſchriften unter a Abſatz 1 und 2

Anwendung mit der Maßgabe , daß bei Behältern für Azetylen
und Azetylenlöſungen die zuläſſige Beanſpruchung bei dem

Probedruck in keinem Falle über das im vorhergehenden Ab⸗

ſatz angegebene Maß hinausgehen darf .
Die Wandſtärke nahtloſer eiſerner Behälter muß min⸗

deſtens 3 mm betragen und möglichſt gleichmäßig ſein . Neue

Behälter dieſer Art müſſen vor ihrer Prüfung durch den Sach⸗
verſtändigen ( § 12) ſorgfältig ausgeglüht werden . Zu dieſem
Zweck müſſen die Flaſchen in gasgeheizten Herd - oder Muffel⸗
öfen langſam angewärmt und zwiſchen 720 und 780 Cbei
der an Kerbſchlagproben feſtzuſtellenden , für das Material

geeignetſten Höchſttemperatur etwa eine halbe Stunde lang
unter ſorgfältiger Beobachtung der Temperatur an zuver⸗
läſſigen , ſelbſtſchreibenden Meßvorrichtungen geglüht , dann
in denſelben Ofen oder daran angeſchloſſenen Kühlöfen lang⸗
ſam unter Abſchluß der Luft bis auf mindeſtens 600 Cab⸗
gekühlt werden . Die weitere Abkühlung muß , ſofern ſie nicht
in dem gleichen Ofen erfolgt , mindeſtens bis 150 Cauf
Warmbetten in beſonderen Kühlräumen erfolgen , die vor
Zugluft geſchützt ſind . — Die Bedingungen , unter denen
die Kerbſchlagproben vorzunehmen ſind , ſetzt das Arbeits⸗
miniſterium ) feſt . Der Abnahmebeamte ( § 12) hat das
Recht und die Pflicht , in die Ergebniſſe der jeweils aus⸗
zuführenden Kerbſchlagproben und die Anſchreibungen der
Meßvorrichtungen an den Glühöfen Einſicht zu nehmen .
Der für das Glühen verantwortliche Werksbeamte hat die
Flaſchen nach erfolgter vorſchriftsmäßiger Glühung mit einem

) Jetzt das Miniſterium des Innern .
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Stempel zu verſehen , der dem Abnahmebeamten bei der erſten
Prüfung der Flaſche nachzuweiſen iſt .

Die Prüfungen der Flaſchen bei der Abnahme erfolgen
an Proben aus den fertigen , geglühten Flaſchen , die nach
Schmelzungsnummern geſondert bis zu 200 Stück zur Ab⸗
nahme zu ſtellen ſind . Aus Reſtgruppen können neue Haupt⸗
gruppen bis zu 100 Stück gebildet werden . Aus jeder Gruppe
von 200 oder weniger zur Abnahme geſtellten Behältern
iſt von dem Sachverſtändigen ( § 12 ) ein Behälter für die
Prüfungen auszuwählen . Dieſe beſtehen in der Ermittlungder geringſten Wandſtärke durch Herſtellung von Quer⸗
ſchnitten in drei zur Längsrichtung des Behälters ſenkrechten
Ebenen , in einer Zerreißprobe und in Biegeproben .

Das Abtrennen der Probeſtreifen muß auf kaltem Wege
durch ſchneidende Werkzeuge geſchehen . Die Probeſtreifen
ſind auf kaltem Wege vorſichtig gerade zu richten und an den
Kanten ſauber zu bearbeiten . Biegeproben dürfen an den
Kanten etwas abgerundetwerden. Aus jeder geprüften Flaſche
ſind eine Querfaſer⸗Zerreißprobe und drei Querfaſer⸗Biege⸗
proben zu entnehmen . Von letzteren ſind zunächſt zwei um
einen Dorn von der dreifachen normalen Wandſtärke der
Flaſchen kalt um 180 “ zu biegen , ſie ſollen hierbei nicht
brechen . An der äußeren Seite der Biegungsſtelle dürfen ſich
höchſtens Anfänge von Riſſen zeigen . Genügt eine der Proben
nicht , ſo muß ſich die dritte Querfaſer⸗Biegeprobe wenigſtens
um einen Dorn von der ſechsfachen Wandſtärke biegen laſſen ,
ohne zu brechen oder Anriſſe zu zeigen . Jedoch muß in ſolchem
Fall eine Längsfaſer⸗Biegeprobe ſich um den dreifachen Dorn
anſtandslos um 180 biegen laſſen .

Genügen die Feſtigkeits⸗ oder Zähigkeitsproben nicht ,
erfolgt insbeſondere das Zerreißen einer Probe außerhalb
des mittleren Drittels der Zerreißlänge , ohne die vor⸗
geſchriebene Dehnung zu erreichen , ſo hat der Prüfende zu⸗
nächſt eine Gegenprobe aus demſelben Behälter zu ent⸗
nehmen . Im Zweifelfall iſt er befugt , einen zweiten Behälter
aus derſelben Gruppe für zu wiederholende Prüfungen aus⸗
zuwählen . Das letztere Verfahren iſt ſtets anzuwenden ,
wenn etwa die Ungleichmäßigkeit der Wandſtärke in einem
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der Querſchnitte das zuläſſige Maß überſchreitet . Größere
Abweichungen als 20 Prozent der Stärke an der ſchwächſten
Stelle ſind nicht zuzulaſſen . Genügen auch die Gegenproben
nicht , ſo iſt die Gruppe zurückzuweiſen . Erfolgt die Zurück⸗
weiſung wegen ungleicher Wandſtärke , ſo bleibt dem Lieferer
der Nachweis überlaſſen , daß etwa noch einzelne Flaſchen ab⸗

nahmefähig ſind .
Die abzunehmenden Behälter müſſen frei von erhebli⸗

chen Walz⸗ oder Ziehriefen ſowie von fehlerhaften Stellen

ſein . Insbeſondere dürfen die aus dem warmen Block ge⸗
preßten und gezogenen Flaſchen keine erheblichen Zunder⸗
löcher und erhöhte oder vertiefte Stellen im Boden , von dem

Ausſtoßſtempel herrührend , aufweiſen . Bei eingehalſten Bö⸗
den müſſen die ſtrahlenförmigen Faltungen , die ſich beim Ein⸗

ziehen des Bodens im Inneren der Gefäße bilden , nach been⸗
deter Formgebung des Bodens und erneuter Erwärmung
auf Schweißwärme durch mechaniſche Hämmer ſorgfältig aus⸗
geſchmiedet werden .

c) Kupferne Behälter :
Soweit bei neuen kupfernen Behältern Längs⸗oder Quer⸗

nähte vorhanden ſind , dürfen dieſe nicht ausſchließlich durch
Lötung hergeſtellt werden . Die Zugfeſtigkeit des Kupfers
darf nur mit 22 kg in Rechnung geſtellt werden , wenn nicht
durch Sachverſtändigen⸗Beſcheinigungen ( § 12) höhere Feſtig⸗
keit nachgewieſen wird . Die Wandungen der Behälter dürfen
beim Probedruck ( § 7) nur mit ½ dieſer Feſtigkeit bean⸗
ſprucht werden .

Ausrüſtung und Größe der Behälter .

§ 4. Auf jedem Behälter muß
1. ein Abſperrventil und eine feſtaufgeſchraubte eiſerne

Schutzkappe für das Ventil angebracht werden . Die
Kappen ſind mit einer oder mehreren Offnungen zu
verſehen , deren Geſamtquerſchnitt mindeſtens 75 qmm
betragen muß . Bei Chlorkohlenoxyd , Chloräthyl , Fett⸗
und Miſchgas ſind ſtatt der Ventile eingeſchraubte
Stopfen ohne Schutzkappe , bei kupfernen Verſand⸗
gefäßen auch kupferne Schutzkappen zuläſſig . Die
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Stopfen müſſen ſo dicht ſchließen , daß ſich der Inhaltdes Behälters nicht durch Geruch bemerkbar macht .— An Behältern für Ammoniak dürfen andere Ventile
als ſolche aus Schmiedeeiſen oder Stahl , an Behältern
für Azetylen und Azetylenlöſungen da, wo eine Be⸗
rührung mit Azetylen in Frage kommt , Kupfer und
kupferhaltige Legierungen nicht verwendet werden . —
An den Armaturen (Druckverminderungsventile einge⸗
ſchloſſen ) der Behälter für Sauerſtoff und andere oxy⸗dierende Gaſe dürfen fett⸗ und ölhaltige Dichtungs⸗
und Schmiermaterialien nicht verwendet werden , ver⸗
brennliche Dichtungsſtoffe ſollen nach Möglichkeit ver⸗
mieden werden . Bei den im Rettungsweſen benutzten
tragbaren Sauerſtofflaſchen iſt die Anbringung der
Schutzkappe nicht erforderlich ;

in dauerhafter und leicht ſichtbarer Weiſe vermerkt ſein :
die Firma oder der Name des Eigentümers ,
die laufende Nummer des Behälters ,
die Bezeichnung des einzufüllenden verdichteten oder

verflüſſigten Gaſes , das Gewicht des leeren Be⸗
hälters (einſchließlich Ventil , Schutzkappe , Stopfen
und dergleichen ) ,

der Tag der letzten Prüfung ( 5 7) und der Stempel
des Sachverſtändigen ( § 12) ,

ferner
bei verdichteten Gaſen der Faſſungsraum des Be⸗

hälters und die Höhe des zuläſſigen höchſten
Füllungsdrucks ,

bei verflüſſigten Gaſen das zuläſſige Höchſtgewicht
der Füllung ( § 6) ,

ſowie
bei neuen Behältern für Azetylenlöſungen die Firma ,

welche die poröſe Maſſe hergeſtellt und eingefüllt
hat , ſowie ein daneben einzuſchlagender beſonderer
Stempel des Sachverſtändigen ( § 12) zum Zeichen,
daß die Maſſe behördlich zugelaſſen worden iſt
( letzter Abſatz dieſes Paragraphen ) .
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Die Bezeichnungen dürfen bei neuen Behältern nur auf
einem zu verſtärkenden Teil , bei Flaſchen insbeſondere nur
in ſolcher Größe eingeſchlagen werden , daß ſie auf dem durch
den Herſtellungsvorgang verſtärkten Flaſchenhals Platz fin⸗
den . Erhalten die Flaſchen beſondere Halsringe , ſo können

Bezeichnungen , die bei den zu wiederholenden Prüfungen
nicht erneuert zu werden brauchen , auf dieſen angebracht
werden .

Die Bezeichnung des einzufüllenden Gaſes darf nicht
ausſchließlich durch chemiſche Formeln erfolgen .

Die Bezeichnung und Benutzung von Behältern für ver⸗

ſchiedene Gaſe iſt bei genügender Wandſtärke zuläſſig , ſoweit
es ſich um ſolche handelt , für welche nach § 5 dasſelbe An⸗

ſchlußgewinde geſtattet iſt . Hiervon ſind jedoch Sauerſtoff⸗
behälter ausgenommen . Sauerſtoff darf nur in Behälter
mit der entſprechenden Bezeichnung eingefüllt werden , auch
dürfen Manometer und Druckverminderungsventile für
Sauerſtoff nicht für andere Gaſe verwendet werden ( vergl .
Ziffer 1 vorletzter Satz ) .

Die Entfernung nicht mehr gültiger , auf den Behältern
eingeſchlagener Bezeichnungen durch Feilen , Hämmern oder

auf andere Weiſe darf nicht erfolgen , wenn dadurch eine

Verſchwächung unter das rechnungsmäßig zuläſſige oder feſt⸗
geſetzte geringſte Maß der Wandſtärke herbeigeführt werden
kann . Die Entfernung von Bezeichnungen und deren Ver⸗

änderung darf nur an ungefüllten Behältern und nicht ohne
Benachrichtigung des Sachverſtändigen ( § 12) erfolgen . Nach
einer ſolchen Veränderung hat vor der Benutzung eine er⸗
neute Druckprobe ( § 7) und die Ausſtellung einer Beſcheini⸗
gung gemäß § 8 Abſatz 2 zu erfolgen .

Die Behälter müſſen
3. mit einer das Rollen verhindernden Vorrichtung , die

nicht mit der Kappe verbunden ſein darf , verſehen
werden ( Fußkranz ) . Von dieſer Vorſchrift ſind aus⸗

genommen Flaſchen und Behälter , die in Kiſten ver⸗
packt verſendet und bei ihrer Benutzung gegen Um⸗

fallen geſichert werden , ferner die während ihrer Be⸗
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nutzung feſt mit Fuhrwerken verbundenen Flaſchen
und Behälter und die im Rettungsweſen benutzten
tragbaren Sauerſtofflaſchen .

Behälter mit größeren Abmeſſungen als 21 em innerem
Durchmeſſer oder 2 m Länge dürfen nur ausnahmsweiſe
C13 ) , ſolche über 26 em innerem Durchmeſſer und 2 m
Länge nur dann in den Verkehr gebracht werden , wenn ſie
auf Fuhrwerken befördert und mit dieſen auch während der
Füllung und Entleerung feſt verbunden bleiben .

Die Angaben über das Leergewicht , den Faſſungsraum
oder das zuläſſige Höchſtgewicht der Füllung ſind bei der
erſten Druckprobe ( § 7) neuer Behälter von dem Sachver⸗
ſtändigen ( § 12 ) bei jedem einzelnen durch Verwiegung feſt⸗
zuſtellen , bei den wiederholten Prüfungen durch herausgrei⸗
fende Verwiegung bis zu 10 % der geprüften Behälter . Bei
Behältern für Azetylenlöſungen gilt als Leergewicht das
Gewicht der mit den poröſen Maſſen und mit dem Löſungs⸗
mittel ( Azeton ) gefüllten Flaſchen .

Neue Behälter für Azetylenlöſungen dürfen erſt dann
in den Verkehr gebracht werden , wenn die Beſchaffenheit der
poröſen Maſſe als zuverläſſig anerkannt worden iſtt Zu
dieſem Zweck iſt durch das Zeugnis einer anerkannten wiſſen⸗
ſchaftlichen Prüfſtelle nachzuweiſen :

daß die poröſe Maſſe die eiſernen Behälter nicht angreift
und weder mit dem Löſungsmittel für Azetylen noch
mit dieſem ſchädliche Verbindungen eingeht ,

daß die mit dem Löſungsmittel getränkte poröſe Maſſe
bei Erſchütterungen auch in längerem Gebrauch nicht
zuſammenſinkt oder gefährliche Hohlräume enthält ,

daß die poröſe Maſſe mit Sicherheit verhindert , daß ex⸗
ploſionsähnliche Zerſetzungen des Azetylens ſelbſt bei
hohen Temperaturen und heftigen Stößen der Flaſche
eintreten oder ſich durch die Maſſe fortpflanzen .

Die allgemeine Anerkennung der Zuverläſſigkeit von
Maſſen erfolgt auf Antrag durch das Miniſterium des Innern .
Die in einem andern Bundesſtaat durch die zuſtändige Be⸗

hörde erfolgte Anerkennung gilt auch in Baden .
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Anſchlußgewinde und Anſtrich der Behälter .

8§5 . Die Anſchlußſtutzen an den Abſperrventilen zum
Füllen und Entleeren der Behälter , ſowie die Füll - und Ab⸗

füllvorrichtungen in den Verbrauchsſtätten und in den Fa⸗
briken zur Herſtellung verflüſſigter oder verdichteter Gaſe
müſſen mit Normalgewinde verſehen ſein , welches ſo be⸗

ſchaffen iſt , daß Verwechſelungen der Flaſchen bei der Füllung
und Benutzung tunlichſt ausgeſchloſſen werden . Bügelan⸗
ſchlüſſe ſind in den Füllfabriken geſtattet , wenn ſie die Mög⸗
lichkeit der Verwechſelung ausſchließen .

Das Anſchluß⸗ und das Flaſchengewinde müſſen den

Vereinbarungen des Normenausſchuſſes der deutſchen Indu⸗

ſtrie Dinorm 477 ) entſprechen . Für alle brennbaren Gaſe
— mit Ausnahme des Azetylens — iſt Linksgewinde , für
alle übrigen Gaſe Rechtsgewinde anzuwenden . Soweit in
den Vereinbarungen ( Dinorm 477 ) für einzelne Gaſe keine
beſonderen Gewindevorſchriften beſtehen , können die Abmeſ⸗
ſungen des Kohlenſäure - Anſchlußgewindes gewählt werden . “ )

Werden Behälter für verdichtete oder verflüſſigte Gaſe
mit einem Farbenanſtrich zwecks äußerer Kennzeichnung ihres
Inhalts verſehen , ſo ſind die Farben Blau für Sauerſtoff ,
Rot für Waſſerſtoff , Grün für Stickſtoff , Weiß für Azetylen
zu wählen . Der Anſtrich muß ſich auf die ganze Oberfläche
des Behälters erſtrecken , jedoch ſo ausgeführt werden , daß
dadurch die auf dem Flaſchenhals befindliche Stempelung
nicht unkenntlich wird . Die Stempelung iſt jeweils in einer
anderen Farbe als der Flaſchenanſtrich auszureiben . Flaſchen
für die vorbezeichneten Gaſe , die mit anderen Farbanſtrichen
verſehen ſind , dürfen von den Füllwerken nicht in den Ver⸗
kehr gelaſſen werden . — Werden Flaſchen für andere als die
vorbezeichneten Gaſe mit einem Farbanſtrich verſehen , ſo iſt
dafür ein grauer Anſtrich zu wählen .

) Die Beſtimmung dieſes Abſatzes iſt am 28. Auguſt 1922 in
Kraft getreten mit der Maßgabe , daß während einer Übergangszeit
von 5 Jahren geſtattet wird , über das jetzige Gewinde des Seiten⸗
ſtutzens des Sauerſtofflaſchenventils eine Büchſe zu ſchrauben und zu
verlöten , deren Außendurchmeſſer der Dinorm 477 entſpricht ( VO.
vom 7. Auguſt 1922 , Artikel II, Geſ . ⸗ u. VOBl . S. 649) .
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Zuläſſige Füllung der Behälter .
§ 6. Die zuläſſige höchſte Füllung der Behälter beträgtfür verflüſſigte Gaſe :

für Kohlenſäure und Stickoxydul 1 kg Flüſſigkeit für je
1,34 ( Faſſungsraum des Behälters ,

für verfluͤſſigtes Olgas ( §S7 Abſatz 2) 1 kg Flüſſigkeitfür je 2 , 7 Faſſungsraum des Behälters ,
für Ammoniak 1 kKg Flüſſigkeit für je 16 7 Faſſungs⸗raum des Behälters ,
für Chlor und Stickſtofftetroryd 1 kKg Flüſſigkeit für je

0,3 ( Faſſungsraum des Behälters ,
für ſchweflige Säure und Chlorkohlenoxyd 1 kg Flüſſig⸗keit für je 0 , J Faſſungsraum des Behälters ,
für Methyläther 1 kg Flüſſigkeit für je 1 , ( Faſſungs⸗raum des Behälters ,
für Methyl⸗ und Athylamin 1 kg Flüſſigkeit für je 1,1

Faſſungsraum des Behälters ,
für Chlormethyl und Chloräthyl 1 kg Flüſſigkeit für je

1,3,0 / Faſſungsraum des Behälters ,
für Athan 1 kg Flüſſigkeit für je 3,, ! Faſſungsraum des

Behälters ,
für alle übrigen nicht genannten verflüſſigten Gaſe 1 kg

Flüſſigkeit für je 5 , 7 Faſſungsraum des Behälters .
Der zuläſſige höchſte Druck , mit dem Behälter für ver⸗

dichtete Gaſe in den Verkehr gebracht werden dürfen , be⸗
trägt bei 15 , C. :

für gasförmige Kohlenſäure . . 20 Atm . Überdruck ,für gelöſtes und in poröſen Maſſen
aufgeſaugtes Azetylen . . 15 „ 0für verdichtetes Azetylen „ „ „für Miſchgas von Azetylen und
o 5 0für Fettgas 125⁵

für Sauerſtoff , Waſſerſtoff (auch mit
Methan gemiſcht als Vulkan⸗
gas ) , die ſogenannten Edelgaſe
( Argon, Metargon , Kenon , Kryp⸗
ton , Neon , Helium ) , rein oder in

Schluſſer⸗Franz , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 39
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Miſchungen unter ſich ſowie mit

Sauerſtoff oder Stickſtoff , ferner
Grubengas , Leuchtgas , Kohlen⸗
oxyd , Waſſergas , Stickſtoff und

Preßluft I400 Atm UÜberdrück ,
flit alle anderen Gaſfefefe „5

Vor jeder Neufüllung von Behältern für verdichtete
Gaſe ſind Gasreſte auszublaſen . Ein Werksbeamter hat
vor der Neufüllung von Flaſchen verantwortlich feſtzuſtellen ,
daß alle Flaſchenventile geöffnet ſind . Vor jeder Wieder⸗

holung der amtlichen Prüfung iſt das Leergewicht aller Be⸗

hälter für verflüſſigte und verdichtete Gaſe nach gründlicher
Reinigung der Flaſchen durch die Fabrik , in der die amtliche
Prüfung erfolgt , feſtzuſtellen . Von vorſtehenden Forde⸗
rungen ſind Flaſchen für gelöſtes Azetylen ausgenommen .
Werden zwiſchen den urſprünglichen und den neu ermittelten

Leergewichten bemerkenswerte Unterſchiede feſtgeſtellt , ſo
hat der Sachverſtändige zu entſcheiden , ob die Flaſche im

Verkehr belaſſen werden kann , erforderlichenfalls nach Vor⸗

nahme einer Waſſerdruckprobe mit erhöhtem Drucke , wobei

jedoch nicht über eine Beanſpruchung über 30 kg / amm bei

Flußeiſen hinauszugehen iſt . Bleibende Dehnungen dürfen
bei dieſer Beanſpruchung noch nicht eintreten . Überſteigt die

Abnutzung bei normalen 40⸗Liter - Flaſchen den Betrag von
2 kg , ſo iſt die Entſcheidung der Zentralbehörde herbeizu⸗
führen . Eine gründliche Reinigung des Inneren der Flaſche
iſt von den Füllwerken auch dann ſtets vorzunehmen , wenn

ſich beim Schütteln der leeren Behälter die Anweſenheit von

feſten Beſtandteilen bemerkbar macht , namentlich bei Flaſchen
für brennbare und für oxydierende Gaſe .

Behälter für Azetylenlöſungen müſſen mit feinporiger
gleichmäßig verteilter Maſſe ganz ausgefüllt ſein . Es darf
nur ſoviel von dem Löſungsmittel (3. B. Azeton ) eingefüllt
werden , daß ſich die durch Aufnahme des Azetylens und

durch Steigerung der Außentemperatur auf 40C . ein⸗
tretende Volumenvergrößerung gefahrlos vollziehen kann .

Hierbei darf der innere Überdruck 25 Atmoſphären nicht
überſchreiten .
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Flaſchen für verflüſſigte Gaſe ſind während ihrer Füllung
zu verwiegen und zur Feſtſtellung etwaiger Überfüllungen
einer nachfolgenden Kontrollwägung zu unterziehen .

Erſte und wiederholte Druckproben der Behälter .
§ 7. Jeder neue , für verflüſſigte oder verdichtete Gaſe

beſtimmte , geſchloſſene Behälter iſt , bevor er in den Verkehr
gebracht werden darf , von einem Sachverſtändigen ( § 12)
einer Prüfung mit Waſſerdruck zu unterwerfen .

Bei verflüſſigten Gaſen muß , ſoweit ihr höchſter
Arbeitsdruck nicht höher als bei 15 Atmoſphären Überdruck
liegt , als Probedruck der doppelte Betrag des höchſten
Arbeitsdrucks , in allen anderen Fällen eine um 15 Atmoſ⸗
phären höhere Preſſung als der höchſte Arbeitsdruck ange⸗
wendet werden . Als höchſter Arbeitsdruck wird bei ver⸗
flüſſigten Gaſen derjenige bezeichnet , welcher ſich für eine
Temperatur von 40 “ C. bei einer Überfüllung des Behälters
von 5 % gegenüber der zuläſſigen Höchſtfüllung G 6) be⸗
rechnet . Hiernach beträgt z. B. der Probedruck für

Kohlenſäure und ölgas , deſſen
Druck bei Temperaturen bis zu
40 O. den Druck der verflüſſig⸗
ten Kohlenſäure nicht überſteigt
6. B. Blauga ) ) 190 Atm . Überdruck ,

ieetftkt 5
RAhaann 8 55 3
Wiaoniagkß

Chlor , Chlorkohlenoxyd und Stick⸗

fofftettocyd . 1
Chlormethyl , Methylamin und

eihhlethr 6 5
Schweflige Säure , Chloräthyl und

Aihhlesminn 12
Bei verdichteten Gaſen muß der Probedruck in der

Regel um 50 % höher ſein als der Füllungsdruck , dieſen
aber mindeſtens um 5 Atmoſphären überſteigen .

Abweichend hiervon ſind Behälter für Azetylenlöſungen
mit einem um 166 , , für ſtark gepreßtes Fettgas Gviſchen
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10 und 125 Atmoſphären ) mit einem um 60 % höheren
Druck als dem Füllungsdruck zu prüfen .

Die Behälter müſſen dem Probedruck widerſtehen , ohne
bleibende Veränderung der Form und Undichtigkeitenzuzeigen .

Die Feſtſtellung der Formveränderungen hat bei ſogenannten
Flaſchen an einem mit der Druckvorrichtung zu verbindenden

Meßrohr zu erfolgen . Der Probedruck muß durch Einrich⸗
tungen hergeſtellt werden , die eine ſtoßfreie Steigerung des

Druckes ermöglichen .
Die Waſſerdruckprobe aller im Verkehre befindlichen

geſchloſſenen Behälter für verflüſſigte und verdichtete Gaſe iſt
von einem zuſtändigen Sachverſtändigen in regelmäßigen
Friſten zu wiederholen . Behälter für Chlor , Stickſtofftetroxyd ,
ſchweflige Säure , Chlorkohlenoxyd , Chlormethyl und Chlor⸗
äthyl , Methyläther , Methylamin und Athylamin dürfen nicht
gefüllt werden , wenn ſeit dem Tage der letzten Druckprobe
mehr als zwei Jahre , Behälter für die übrigen verflüſſigten
oder verdichteten Gaſe , wenn ſeit dem Tage der letzten Druck⸗

probe mehr als fünf Jahre verfloſſen ſind . Die Wieder⸗

holung in kürzeren Friſten iſt zuläſſig . Für die Höhe des

Probedrucks bei den regelmäßigen Druchproben ſind dieſelben
Beſtimmungen wie für erſte Druckproben maßgebend . Bei
den wiederholten Prüfungen iſt es nicht erforderlich , die Be⸗

hälter auszuglühen .
Bei der Wiederholung der Druchprobe der Behälter für

Azetylenlöſungen iſt zur Herſtellung des Drucks das Lö⸗

ſungsmittel ſelbſt oder ein für die Löſung indifferentes Gas

anzuwenden , oder die mit dem Löſungsmittel in normaler

Weiſe gefüllte Flaſche iſt im Waſſerbade ſoweit zu erwärmen ,
daß der vorgeſchriebene Probedruczk erreicht wird .

Stempelung und Beſcheinigungen .

§ 8. Jeder neue , für verflüſſigte oder verdichtete Gaſe
beſtimmte geſchloſſene Behälter iſt , bevor er in den Verkehr
gebracht werden darf , von einem Sachverſtändigen ( § 12) mit
einem in das Metall neben dem Tage der Prüfung einzu⸗
ſchlagenden , deutlichen Prüfungsſtempel zu verſehen . Der

Stempel darf erſt angebracht werden , nachdem feſtgeſtellt
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worden iſt , daß die Beſtimmungen der 88 3, 4 und 7 dieſerVerordnung erfüllt werden .
Über den Befund der erſten Prüfung der Behälter iſtvon dem Sachverſtändigen eine Beſcheinigung nach dem an⸗liegenden Muſter ) auszuſtellen . Dieſe iſt von dem Eigen⸗tümer des Behälters aufzubewahren und den zuſtändigenBehörden auf Verlangen vorzulegen .
Bei den wiederholten Prüfungen ſind die Behälter er⸗neut zu ſtempeln . Die Stempelung darf erſt erfolgen , nach⸗dem feſtgeſtellt worden iſt , daß die Beſtimmungen der 8§8 4,5 und 7 dieſer Verordnung erfüllt werden . Der Ausſtellungvon Beſcheinigungen bedarf es bei den wiederholten Prü⸗fungen nicht , vielmehr gilt der neben dem Tage der letztenPrüfung eingeſchlagene Stempel des zuſtändigen Sachver⸗ſtändigen als ausreichender Prüfungsnachweis .

Beſondere Vorſchriften für verdichtete Gaſe .
§ 9. Behälter zur Aufnahme gasförmiger Kohlenſäurebis zu einem Füllungsdruck von 20 Atmoſphären Überdruck

bei 15 C . müſſen mit einer Offnung , welche die Beſichtigungder Innenwandung geſtattet , einem Sicherheitsventil , Waſſer⸗
ablaßhahn , einem Füll⸗ oder Ablaßventil ſowie mit Mano⸗
meter verſehen ſein .

Bei der Beförderung verdichteter Gaſe muß der Ab⸗
ſender auf Verlangen der zuſtändigen Behörde den in den
Behältern vorhandenen Druck durch ein richtig zeigendes
Manometer nachweiſen .

Behãlter für Azetylen und Azetylenlöſungen , für Leucht⸗Fett⸗ und Grubengas von mehr als 20 Atmoſphären Fül⸗
lungsdruck , für Sauerſtoff , Waſſerſtoff , Vulkangas , die ſo⸗
genannten Edelgaſe und deren Miſchungen , ferner Kohlen⸗
oxyd , Waſſergas , Stickſtoff und Preßluft müſſen nahtlos ſein.

Verdichteter Sauerſtoff darf höchſtens mit 4 Volumen⸗
prozenten Waſſerſtoff , verdichteter Waſſerſtoff mit höchſtens2 Volumenprozenten Sauerſtoff verunreinigt in den Verkehr

) Die Muſter der Beſcheinigungen ſind im Geſ . ⸗ u. VOBl .1914 S. 441 bis 443 abgedruckt
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gebracht werden . Sauerſtoff , der für Atmungs⸗ oder Ret⸗

tungszwecke abgegeben wird , darf höchſtens mit 2 Volumen⸗

prozenten an Verunreinigungen insgeſamt in den Verkehr

gebracht werden . Der Nachweis der geforderten Reinheits⸗

grade iſt in den Füllwerken durch regelmäßige Analyſen

unter entſprechender Aufſicht zu führen . Bei elektrolytiſcher

Gewinnung von Sauerſtoff und Waſſerſtoff aus Waſſer muß

von jeder Rampenfüllung mindeſtens eine Flaſche auf ihren

Reinheitsgrad durch einen Sachverſtändigen der Fabrik , un⸗

abhängig von den laufenden Analyſen hinter dem Elektro⸗

lyſeur , geprüft werden . Die Befunde hierüber ſind nach⸗

zuweiſen .
Werden mit Waſſerſtoff , Azetylen oder anderen brenn⸗

baren Gaſen und mit Sauerſtoff gefüllte Behälter zwecks

Verwendung der Gaſe in Heizbrennern durch Leitungen mit⸗
einander verbunden , ſo ſind zur Vermeidung des unter ge⸗

eigneten Verhältniſſen möglichen Überſtrömens von brenn⸗

baren Gaſen in die Sauerſtoffbehälter oder von Sauerſtoff

in die Behälter für brennbare Gaſe , Brenner , welche die Ab⸗

ſperrung der Gaſe hinter der Miſchſtelle geſtatten , unzuläſſig
und gemeinſame Hähne zur Abſperrung beider Gaſe nur

dann geſtattet , wenn das Hahngehäuſe eine durchgehende

Trennungsſtelle zwiſchen den Anſchlußſtellen der beiden Lei⸗
tungen hat .

Wenn Behälter mit verdichtetem Sauerſtoff , Waſſerſtoff
oder Leuchtgas in Kiſten befördert oder aufbewahrt werden ,

ſo müſſen dieſe die deutliche Aufſchrift „verdichteter Sauer⸗
ſtoff “ uſw . tragen .

Behandlung gefüllter Behälter .

§S 10 . Die mit verflüſſigten oder verdichteten Gaſen ge⸗

füllten Behälter dürfen nicht geworfen oder der unmittel⸗
baren Einwirkung der Sonnenſtrahlen ausgeſetzt werden .

Der Einwirkung anderer Wärmequellen ( Heizkörper , Ofen

uſw . ) ſind ſie durch hinreichende Entfernung oder Schutzwände
zu entziehen . Das Lagern gefüllter Behälter auf Plätzen ,
an denen Menſchen verkehren , iſt nur ſtatthaft , wenn die

Behälter zeltartig mit einer Decke von Segeltuch oder mit
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einem hölzernen Kaſten überdeckt werden . Gefüllte Behälter
dürfen in Werkſtätten oder an Verkehrsplätzen nicht aufge⸗ſtellt werden , ohne gegen Umſtürzen in geeigneter Weiſe ge⸗ſichert zu ſein .

Das Umfüllen von verflüſſigten oder verdichteten Gaſenin andere Behälter darf nicht durch unmittelbare Erwärmungmittels offenen Feuers oder Gasflammen , ſondern nur durchErwärmen mittels feuchter , heißer Tücher oder im Waſſer⸗oder Luftbade erfolgen , wenn Vorſorge getroffen iſt , daß die
Temperatur des Bades nicht über 400C . , für Chloräthyl
nicht über 60 “ C. ſteigen kann .

Werden verflüſſigte oder verdichtete Gaſe aus Verſand⸗
behältern in geſchloſſene Gefäße übergeleitet , die nicht fürden gleichen Druck gebaut ſind wie die Verſandbehälter , ſo
ſind entweder Reduzierventile zu verwenden , oder die Ge⸗
fäße ſind mit einem zuverläſſigen Sicherheitsventil und
Manometer zu verſehen .

Beförderung gefüllter Behälter auf Fuhrwerken .
§ 11 . Bei der Beförderung gefüllter Behälter auf

Fuhrwerken ſind die Vehälter zeltartig mit einer Decke aus
Segeltuch oder mit einem hölzernen Kaſten gegen die Ein⸗
wirkung der Sonnenbeſtrahlung zu ſchützen.

Die Beförderung der mit verflüſſigten oder verdichteten
Gaſen gefüllten Behälter auf Fuhrwerken , die gleichzeitig
zur Beförderung unbeteiligter Perſonen benutzt werden , iſt
verboten ; ausgenommen von dieſem Verbote ſind

Kohlenſäureflaſchen mit nicht von außen zu betätigenden
Sicherheitsvorrichtungen ( Bruchplatten oder ⸗Rkapſeln),

Flaſchen mit gelöſtem Azetylen , das zur Beleuchtung oder
bei Kraftwagen auch zum Anlaſſen der Fahrzeuge be⸗
nutzt wird , ſowie

Flaſchen für verdichtete Luft und Stickſtoff zu Betriebs⸗
zwecken von Kraftwagen .

Behälter mit Sauerſtoff dürfen auf Verkehrsmitteln ,
die gleichzeitig zur Beförderung unbeteiligter Perſonen be⸗
nutzt werden , befördert werden , wenn ihre Wandungen ſo
bemeſſen ſind , daß ſie bei dem Füllungsdruck nicht über 7 , kg
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auf das Quadratmillimeter beanſprucht werden . Jede zu
ſolchen Zwecken benutzte Sauerſtofflaſche muß mit einer An⸗

gabe ihrer Wandſtärke und des zuläſſigen Füllungsdrucks
verſehen ſein . Die Sendung darf nur zuverläſſigen Perſonen
anvertraut werden .

Beſtehende Vorſchriften für die Beförderung der Be⸗

hälter auf Eiſenbahnen , die dem öffentlichen Verkehre dienen ,
werden hierdurch nicht berührt .

Fuhrwerke und Fahrzeuge , mit welchen gefüllte Be⸗

hälter befördert werden , dürfen , abgeſehen von der zur Ab⸗

lieferung von Behältern an die Beſteller erforderlichen Zeit ,
auf Straßen , Plätzen und Wegen nicht ohne Aufſicht ge —
laſſen werden .

Ernennung der Sachverſtändigen .

§S 12 . Als Sachverſtändige zur Vornahme der in den
§8 3, 4, 5, 6 vorgeſchriebenen Prüfungen und zur Aus⸗
ſtellung von Beſcheinigungen nach 8 8 werden die Ingenieure
der badiſchen Geſellſchaft zur ÜUberwachung von Dampfkeſſeln
beſtimmt , die ſich bei Amtshandlungen auf Grund dieſer Ver⸗
ordnung ihrer auch zum ſonſtigen amtlichen Gebrauch ver —
wendeten Stempel bedienen .

Die Beſcheinigungen der in anderen Bundesſtaaten zu⸗
gelaſſenen Sachverſtändigen werden ohne weiteres anerkannt .
Sachverſtändige des Auslandes bedürfen der Anerkennung
des Miniſteriums des Innern . Die Anerkennung durch die
zuſtändige Behörde eines andern Bundesſtaats gilt auch
in Baden .

Ausnahmen und Übergangsbeſtimmungen .
§ 13 . Das Miniſterium des Innern kann in einzelnen

Fällen Ausnahmen von den Beſtimmungen dieſer Verord⸗
nung gewähren . die nach 8§8 4 und 5 an die Behälter zu
ſtellenden Anforderungen müſſen bei alten Flaſchen ſpäteſtens
bis zu ihrer nächſten Druckprobe beachtet werden , ſoweit
nicht einzelne Beſtimmungen dieſer Paragraphen ausdrück⸗
lich auf neue Behälter beſchränkt worden ſind . Die bei Erlaß
dieſer Verordnung im Verkehr befindlichen Behälter bleiben
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unabhängig von den Anforderungen des 83 verkehrsbe —
rechtigt . Die Beſtimmungen des §4 finden auf Flaſchen für
Azetylenlöſungen , Luft und Stickſtoff zu Betriebszwecken
ausländiſcher Fahrzeuge , die ſich vorübergehend in Baden
aufhalten , keine Anwendung . Die Flaſchen der Militärver⸗
waltung , die laut angebrachtem Stempel nach den für ſolche
Flaſchen beſtehenden beſonderen Beſtimmungen amtlich ge⸗
prüft werden , ſind von den Vorſchriften der 88 3 und 7

ausgenommen .

Gebühren .

§ 14 . Für die vorgeſchriebenen Prüfungen können die
Sachverſtändigen Gebühren nach Maßgabe der anliegenden
Gebührenordnung ! ) von den Beſitzern der Behälter be⸗
anſpruchen .

Strafbeſtimmungen .
§ 15 . Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſer

Verordnung werden , ſofern nicht andere Strafvorſchriften
Platz greifen , mit Geldſtrafe bis zum Betrage von 150 ( Gold⸗
Mark oder mit Haft beſtraft .

Inkrafttreten der Verordnung .

§S 16 . Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1915
in Kraft .

8. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 22 . Auguſt 1890 , die Verwahrung und den

Transport von Mineralölen und anderen feuer⸗
gefährlichen Flüſſigkeiten betr .

( Geſ . ⸗ und VOBl . S. 522. )

Auf Grund des §8 108 Ziff . 55) des Polizeiſtrafgeſetzbuchs
und der 88 367 Ziff . 5 und 6, 368 Ziff . 8 und 366 Ziff . 10
des Reichsſtrafgeſetzbuchs wird verordnet , was folgt :

) Die Gebührenordnung iſt im Geſ . ⸗ u. VOBl . 1914 S. 439/40
abgedruckt .

) Jetzt : 8 108 Ziffer 2 (ſ. Seite 547) .
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